
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/4/18 88/04/0248
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1989

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §13 Abs3;

GewO 1973 §13 Abs4;

Rechtssatz

Die Abweisung des Antrages auf Konkurserö7nung mangels einer Mehrheit andrängender Gläubiger erfüllt nicht den

Tatbestand des § 13 Abs 3 zweiter Halbsatz GewO. Es bedarf des Konkurses oder eines Ausgleichsverfahrens des

Dritten.
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